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Beratungsfolge Status Termin Behandlung 
Ordnungs-, Feuerschutz- und Sozialausschuss Ö  Vorberatung 
Verwaltungsausschuss N  Vorberatung 
Rat Ö  Entscheidung 

Betreff: 
Antrag der Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland e.V. auf Gewährung eines 
Zuschusses für das Jahr 2013 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Die Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland hatte sich mit Scheiben vom 05. 
November 2012 an die Gemeinde Bockhorn gewandt und um die Gewährung eines 
Zuschusses für die laufende gemeinnützige Beratungstätigkeit im Jahre 2013 gebeten.  
 
Die Arbeitsloseninitiative (ALI) sieht ihre Hauptaufgabe in erster Linie in der Sozialberatung 
der arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen und der praktischen 
Hilfestellung bei der Bewältigung der damit verbundenen Probleme und der Realisierung von 
Lösungsansätzen zur Existenzsicherung.  
 
Bereits im Jahr 2003 wurde seitens des Verwaltungsausschusses der Gemeinde Bockhorn 
beschlossen, den damals vorliegenden Antrag abzulehnen, verbunden mit dem 
Grundsatzbeschluss, auch in den Folgejahren keine Zuschüsse an die ALI zu gewähren. 
Entsprechend diesem Grundsatzbeschluss wurden bislang alle regelmäßig zum Jahresende 
eingehenden Anträge für das Folgejahr abgelehnt.  
 
Nachdem auch der Ende November 2012 eingegangene Zuschussantrag entsprechend dem 
Grundsatzbeschluss abgelehnt worden war, wandte sich die ALI noch einmal an die 
Gemeinde Bockhorn mit der Bitte, diesen Beschluss zu überdenken und erneut über eine 
Zuschussgewährung zu entscheiden.  
 
Die kreisangehörigen Gemeinden nehmen die Aufgaben der sozialen Hilfen nicht originär, 
sondern im Rahmen der Heranziehung durch den Landkreis Friesland wahr. Für die 
Hilfegewährung an den Personenkreis der Erwerbsfähigen, die grundsätzlich auf dem 
Arbeitsmarkt vermittelbar wären, ist ausdrücklich das Job-Center in der Trägerschaft des 
Landkreises zuständig. Vor diesem Hintergrund gewähren die wenigsten der kreisangehörigen 
Gemeinden einen Zuschuss. Der Landkreis Friesland hat – im Gegensatz zu den Vorjahren – 
für dieses Jahr einen Zuschuss gewährt.  
 
 



Finanzielle Auswirkungen 
 
Bei Ablehnung keine. Im Falle einer Zuschussgewährung Ausgabe in Höhe des Zuschusses.  
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gewährung eines Zuschusses an die Arbeitsloseninitiative Wilhelmshaven/Friesland für 
die Beratungstätigkeit im Jahr 2013 wird abgelehnt. Auch zukünftig sollen keine Zuschüsse 
gewährt werden.  
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
 


